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1. Einleitung 

 

Als Einkommensergänzung sollen Familienzulagen für einen gewissen Familienlastenausgleich sor-

gen. Die Familienzulagen sollen die Kosten, welche den Eltern durch den Unterhalt der Kinder entste-

hen, teilweise ausgleichen. Die Familienzulagen werden gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen 

durch die Familienausgleichskassen zugesprochen und an die Bezüger/innen ausbezahlt. Daneben 

gibt es noch zusätzliche freiwillige Leistungen von einzelnen Arbeitgebern, die aber in der Statistik 

nicht enthalten sind. 

Weitere Informationen zu den Familienzulagen nach FamZG und nach FLG können der BSV-Web-

seite «Familienzulagen» entnommen werden. 

Die im Kapitel 2 «Gesamtsystem der FZ» dargestellten Familienzulagen umfassen sämtliche Leistun-

gen nach dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) und dem Bundesgesetz über die 

Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG), sowie die Zuschläge für Kinder in der Arbeits-

losenversicherung (AVIG) und das Kindergeld im Rahmen des Taggeldes für IV-Bezüger/innen (IVG). 

Die Kapitel 3 bis 8 beinhalten im Detail die Leistungen nach dem Bundesgesetz über die Familienzu-

lagen (FamZG) im Jahr 2012. Diese basieren auf den durch die kantonalen Aufsichtsbehörden vali-

dierten und kontrollierten Daten. Im Kapitel 9 «Jahresvergleich FamZG» werden diese Daten mit de-

nen des Vorjahrs verglichen. 

Das Kapitel 10 enthält die kantonalen Tabellen der Familienzulagen nach FamZG. 

  

http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/index.html?lang=de
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2. Gesamtsystem der Familienzulagen FZ 

 

2.1 Arten der Familienzulagen 

2.1.1 Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft: Bundesgesetz über die Familienzulagen 
(FamZG) 

Nach dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) erhalten alle Arbeitnehmenden sowie 

Nichterwerbstätige mit bescheidenem Einkommen Familienzulagen. Die Selbstständigerwerbenden 

mit nichtlandwirtschaftlichen Berufen hatten bis Ende 2012 nur einen Anspruch auf Familienzulagen, 

wenn der Kanton eine entsprechende Ordnung erlassen hat, was in 13 Kantonen der Fall war. Die 

Leistungen an die Selbstständigerwerbenden sind in der Statistik der Familienzulagen nach FamZG 

berücksichtigt. Nach dem FamZG werden in allen Kantonen mind. Fr. 200.- / Monat an Kinderzulagen 

für Kinder bis 16 Jahre und mind. Fr. 250.- / Monat an Ausbildungszulagen für Jugendliche von 16 bis 

25 Jahren ausgerichtet. Die Kantone können höhere Ansätze vorschreiben sowie Geburts- und Adop-

tionszulagen einführen, was in vielen Kantonen geschehen ist. 

Die Arbeitgeber finanzieren die Familienzulagen, indem sie auf den von ihnen ausgerichteten AHV-

pflichtigen Löhnen Beiträge an die FAK entrichten. Die Höhe der Beiträge ist je nach Kanton und Fa-

milienausgleichskasse unterschiedlich. Ausschliesslich im Kanton Wallis müssen sich die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer an der Finanzierung beteiligen. Für Nichterwerbstätige sieht das FamZG 

keine Beitragspflicht vor. 

Um die Lücke bei den Selbstständigerwerbenden zu schliessen, wurde am 18. März 2012 vom Parla-

ment eine Änderung des Gesetzes gutgeheissen: Seit dem 1. Januar 2013 sind auch alle Selbststän-

digerwerbenden ausserhalb der Landwirtschaft dem FamZG unterstellt. 

2.1.2 Familienzulagen in der Landwirtschaft: Bundesgesetz über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft (FLG) 

Die Familienzulagen sind in diesem Bereich im Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Land-

wirtschaft (FLG) geregelt. Die Finanzierung der Familienzulagen an Landwirte erfolgt durch die öffent-

liche Hand. Der Bund bezahlt zwei Drittel, die Kantone einen Drittel. Die landwirtschaftlichen Arbeitge-

ber müssen zur teilweisen Finanzierung der Zulagen an die landwirtschaftlichen Arbeitnehmenden 

einen Arbeitgeberbeitrag von 2 Lohnprozenten leisten. Der Rest geht ebenfalls zu Lasten von Bund 

und Kantonen.  

Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) am 1. Januar 2009 wurden 

auch im FLG Ausbildungszulagen eingeführt. Die Ansätze der Zulagen nach dem FLG entsprechen 

den Mindestansätzen gemäss FamZG, es werden demnach Kinderzulagen von Fr. 200.- / Monat und 

Ausbildungszulagen von Fr. 250.- / Monat ausgerichtet. Im Berggebiet sind diese Ansätze um 

20 Franken höher. Landwirtschaftliche Arbeitnehmende erhalten zusätzlich eine monatliche Haushal-

tungszulage von 100 Franken. 

Detaillierte Daten zu den Familienzulagen in der Landwirtschaft können dem Tabellenteil «FamZLw 

2012» auf der BSV-Webseite «Statistik der Familienzulagen» entnommen werden. 

  

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/02016/index.html?lang=de
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2.1.3 Zuschläge für Kinder in der Arbeitslosenversicherung (AVIG) und Kindergeld im Rahmen 
des Taggeldes für IV-Bezüger/innen (IVG) 

Im Rahmen des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-

entschädigung (AVIG) erhält der Versicherte zum Taggeld der Arbeitslosenentschädigung einen Zu-

schlag, der den gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht. Dieser Zuschlag wird nur 

ausbezahlt, wenn die Zulagen dem Versicherten oder einer anderen erwerbstätigen Person während 

der Arbeitslosigkeit nicht ausbezahlt werden.  

Im Rahmen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) hat der Versicherte während 

der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen Anspruch auf ein Taggeld. Dieses Taggeld besteht 

aus einer Grundentschädigung, auf die alle Versicherten Anspruch haben, und einem Kindergeld für 

Versicherte mit Kindern. Auch der Anspruch auf dieses Kindergeld ist gegenüber Ansprüchen auf Fa-

milienzulagen für Erwerbstätige nach FamZG subsidiär. 

2.2 Statistik der Familienzulagen FZ 2012 

Zusammen mit den Familienzulagen in der Landwirtschaft, den Zuschlägen für Kinder in der Arbeits-

losenversicherung sowie dem Kindergeld im Rahmen des Taggeldes für IV-Bezüger/innen ergibt sich 

eine Gesamtheit der Familienzulagen, die von den Durchführungsorganen der Sozialversicherungen 

bezahlt werden. Das Total der Familienzulagen belief sich im Jahre 2012 auf knapp 5,3 Milliarden 

Franken. Den mit 96,3 % grössten Anteil machten hierbei die Leistungen nach FamZG aus, gefolgt 

von den Leistungen nach dem FLG mit 2,5 %. Die Leistungen der ALV sowie der IV waren demge-

genüber sehr klein. Total wurden 1,8 Millionen Zulagen nach FamZG, FLG, AVIG und IVG an über 

1 Million Bezüger/innen ausgerichtet. 

Tab. 1: Summe der Familienzulagen nach gesetzlichen Grundlagen 

 

Tab. 2: Anzahl Familienzulagen nach gesetzlichen Grundlagen 

 

 

  

Familienzulagen Summe der Zulagen (in Mio. Fr.) Anteil

Familienzulagen nach FamZG 5'103 96.3%

Familienzulagen nach FLG 134 2.5%

Familienzulagen nach AVIG 59 1.1%

Familienzulagen nach IVG 2 0.0%

Total Familienzulagen 5'297 100.0%

Familienzulagen Anzahl Zulagen Anteil

Familienzulagen nach FamZG 1'679'300 93.4%

Familienzulagen nach FLG 57'500 3.2%

Familienzulagen nach AVIG 59'900 3.3%

Familienzulagen nach IVG 1'300 0.1%

Total Familienzulagen 1'798'000 100.0%
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Tab. 3: Bezüger/innen der Familienzulagen nach gesetzlichen Grundlagen 

 

Weitere Informationen zum Gesamtsystem der Familienzulagen (Finanzen, Finanzflüsse, Kenn-

zahlen, gesetzliche Neuerungen) können der «Schweizerischen Sozialversicherungsstatistik 

(SVS)» auf der BSV-Webseite «Statistiken zur Sozialversicherung» entnommen werden. 

  

Familienzulagen Anzahl Bezüger/innen Anteil

Familienzulagen nach FamZG 958'600 93.7%

Familienzulagen nach FLG 24'100 2.4%

Familienzulagen nach AVIG 39'100 3.8%

Familienzulagen nach IVG 800 0.1%

Total Familienzulagen 1'022'600 100.0%

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00420/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00420/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00420/index.html?lang=de
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3. Kassenstruktur der Familienausgleichskassen nach FamZG 

 

3.1 Familienausgleichskassen 

Artikel 14 FamZG unterscheidet zwischen drei verschiedener Kategorien von Familienausgleichskas-

sen (FAK): 

Buchstabe b; die kantonalen FAK: Jeder Kanton ist verpflichtet, eine kantonale FAK zu errichten, die 

von der kantonalen AHV-Ausgleichskasse geführt wird (Art. 17 Abs. 1 FamZG). Dementsprechend 

gibt es 26 kantonale FAK. Diesen schliessen sich Arbeitgeber und Selbstständigerwerbende an, die 

keiner anderen FAK angehören. Sie haben also eine Auffangfunktion. 

Buchstabe c; die von den AHV-Ausgleichskassen geführten FAK: Die AHV-Ausgleichskassen kön-

nen in jedem Kanton eine FAK führen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Sie werden nicht in jedem 

Kanton, in dem sie tätig sind, als eigene FAK gezählt, so dass man auf eine Zahl von 144 FAK kommt. 

Die meisten FAK gehören also zu dieser Kategorie. 

Buchstabe a; die beruflichen und zwischenberuflichen FAK, für welche die Kantone Voraussetzungen 

festlegen, unter denen sie diese anerkennen: Solche FAK gibt es in 19 Kantonen, im Gesamten sind 

es 63 FAK, die zumeist in nur einem Kanton tätig sind. Zu dieser Kategorie werden zudem 5 FAK ge-

zählt, die zusätzlich zu den FAK nach Artikel 17 Absatz 1 FamZG von kantonalen AHV-Ausgleichs-

kassen geführt werden, aber keine Auffangfunktion erfüllen. 

Jede FAK verfügt über ein eigenes Vermögen und über Schwankungsreserven. Die Familienzulagen 

nach FamZG werden dementsprechend von insgesamt 238 Familienausgleichskassen
1
 durchgeführt.  

Die FAK können in einem oder auch mehreren Kantonen tätig sein. Im Rahmen der Erhebung der 

statistischen Angaben der FAK hatten die Familienausgleichskassen für jeden Kanton, in dem sie im 

Jahr 2012 aktiv waren, einen separaten Fragebogen auszufüllen. Die Daten der insgesamt 

987 Fragebogen wurden anschliessend von den Kantonen, die gemäss Artikel 20 der Familienzula-

genverordnung (FamZV) für die Datenerhebung verantwortlich sind, verifiziert und ans BSV weiterge-

leitet. 

1 Jede Familienausgleichskasse mit eigenem Vermögen und Schwankungsreserven wird als eine separate Kasse gezählt. 

  



Statistik der Familienzulagen 2012 

 

 
Bundesamt für Sozialversicherungen 6 

3.2 Betriebe, Selbstständigerwerbende und Nichterwerbstätige 

Ende 2012 waren 557 900 Arbeitgeber einer Familienausgleichskasse angeschlossen, für die im 

betreffenden Jahr Beiträge verbucht worden sind. In den 13 Kantonen
1
, in denen die Selbstständiger-

werbenden gesetzlich oder freiwillig einer kantonalen Regelung für Selbstständigerwerbende unter-

stellt sind, waren 169 500 Selbstständigerwerbende einer FAK angeschlossen. In 4 Kantonen
2
, wo 

dies gesetzlich vorgeschrieben ist, beteiligten sich 18 300 Nichterwerbstätige an der Finanzierung der 

Zulagen, indem sie Beiträge zahlten. 

1 BE, LU, SZ, NW, GL, BS, BL, SH, AR, SG, VD, VS und GE. 

2 SO, AR, TG und TI. 

Tab. 4: Betriebe, Selbstständigerwerbende und Nichterwerbstätige 

 

3.3 Gewichteter Beitragssatz der Arbeitgeber 

Die Arbeitgeber finanzieren die Familienzulagen in Form von Beiträgen auf den Löhnen
1
. Die Arbeit-

geberbeitragssätze der Kassen variieren mit einer Spannweite von 0,01 % bis 3,7 % sehr stark. Der 

Grund hierfür liegt in der unterschiedlichen Struktur der einzelnen Familienausgleichskassen, was 

einen Vergleich sehr erschwert. Kassen mit hohen Löhnen sowie Kassen mit wenigen Kindern haben 

niedrigere Beitragssätze. Das in einigen Kantonen vorhandene System eines kantonalen Lastenaus-

gleichs zwischen den einzelnen im jeweiligen Kanton tätigen Kassen kann diese Unterschiede teilwei-

se kompensieren. Die Höhe der Schwankungsreserven hat ebenfalls einen Einfluss auf die Beitrags-

sätze. Die mit Hilfe der Summe der kantonalen AHV-pflichtigen Einkommen gewichteten Arbeitgeber-

beitragssätze
2
 variieren je nach Kanton zwischen 1,13 % und 3,24 %. Der mittlere gewichtete Bei-

tragssatz für die Schweiz liegt bei 1,58 %.  

1 Im Kanton VS bezahlen auch die Arbeitnehmenden einen Beitrag von 0,3 Prozent an die Finanzierung der Familienzulagen. 

2 Der gewichtete Arbeitgeberbeitragssatz ist der theoretische Satz, der sich ergäbe, wenn alle Arbeitgeber im Kanton einer 
einzigen FAK angeschlossen wären. 

  

Anzahl angeschlossene

Betriebe

Anzahl angeschlossene

Selbstständigerwerbende

Anzahl Nichterwerbstätige,

die Beiträge zahlen

557'900 169'500 18'300
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Grafik 1: Gewichteter Beitragssatz der Arbeitgeber pro Kanton in Prozent 

 

3.4 Schwankungsreserven 

Die FAK sind nach Artikel 15 FamZG verpflichtet, durch die Äufnung der Schwankungsreserve für das 

finanzielle Gleichgewicht zu sorgen. Aus ihr sind Defizite zu decken und Einnahmenschwankungen im 

Jahresverlauf auszugleichen. So können auch kurzfristige Anpassungen des Beitragssatzes vermie-

den werden. Die Summe der Schwankungsreserven betrug im Jahr 2012 ca. 2,5 Milliarden Franken, 

d.h. knapp 50 % der gesamten Familienzulagen nach FamZG von rund 5,1 Milliarden Franken. 
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4. Leistungen der Familienausgleichskassen nach FamZG 

 

Das Gesetz schreibt Mindestansätze der Kinder- sowie der Ausbildungszulagen vor. Die Kantone 

können ihrerseits höhere Ansätze oder zusätzlich Geburts- und Adoptionszulagen vorschreiben. Dar-

über hinaus ist es den Kassen je nach Kanton gestattet, höhere oder zusätzliche Leistungen zu ver-

güten.  

In 14 Kantonen
1
 entsprechen die Kinderzulagen für alle Kinder dem Mindestsatz (Fr. 200.- / Monat) 

gemäss FamZG. NE und VD gewähren ab dem dritten Kind höhere Zulagen (Fr. 250.- bzw. Fr. 370.-). 

ZH und LU sehen für Kinder über 12 Jahre höhere Zulagen vor (Fr. 250.- bzw. Fr. 210.-). Die übrigen 

8 Kantone gewähren für alle Kinder höhere Kinderzulagen (zwischen Fr. 220.- bis Fr. 400.-). 

Bei den Ausbildungszulagen richten 16 Kantone
2
 für alle Kinder den Mindestsatz (Fr. 250.- / Monat) 

gemäss FamZG aus. VD gewährt ab dem dritten Kind eine höhere Zulage (Fr. 420.-). Die übrigen 9 

Kantone gewähren für alle Kinder höhere Kinderzulagen (zwischen Fr. 270.- bis Fr. 525.-). 

1 UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG und TI.  

2 ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG und TI. 

Weitere Informationen zu den kantonalen Regelungen über die Familienzulagen (gesetzliche 

Grundlagen, zuständige Behörden und Aufsicht, Leistungen, Finanzierung, Familienzulagen für 

Nichterwerbstätige etc.) können der entsprechenden Datenbank auf der BSV-Webseite «Kantonale 

Regelungen über die Familienzulagen» entnommen werden. 

Von den total 238 FAK haben lediglich 10 Kassen höhere Kinderzulagen und 5 Kassen höhere Aus-

bildungszulagen ausbezahlt als vom Kanton vorgeschrieben. Im Maximum wurden 420 Franken an 

Kinderzulagen und 535 Franken an Ausbildungszulagen ausbezahlt. Hierbei handelt es sich um An-

sätze, die erst ab dem dritten Kind bezahlt wurden. Insgesamt 9 Kantone schreiben nebst den Kinder- 

und Ausbildungszulagen auch die Ausrichtung von Geburts- und Adoptionszulagen vor. Dies führt 

dazu, dass total 142 Kassen Geburts- und 139 Kassen Adoptionszulagen ausbezahlt haben.  

  

http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/famzg/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/famzg/index.html?lang=de
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5. Betriebsrechnung nach FamZG 

 

5.1 Einnahmen 

Die Gesamteinnahmen der FAK in der Höhe von 5,5 Milliarden Franken stammten zu 91,0 % 

(5,0 Milliarden Franken) aus den Beiträgen der Arbeitgeber (Kanton VS inkl. Arbeitnehmerbeiträge). 

Die Beiträge der Selbstständigerwerbenden, die bis Ende 2012 nur in der Hälfte der Kantone dem 

Gesetz unterstellt waren
1
, betrugen 80 Millionen Franken (1,5 %). Einen sehr kleinen Teil machten die 

Beiträge der Nichterwerbstätigen aus (4 Millionen Franken). Die restlichen 7,5 % setzten sich aus 

Einnahmen aus dem Lastenausgleich, anderen Einnahmen, Beiträgen der öffentlichen Hand und Auf-

lösung von Schwankungsreserven zusammen. Die anderen Einnahmen enthalten auch die Vermö-

genserträge. 

1 BE, LU, SZ, NW, GL, BS, BL, SH, AR, SG, VD, VS und GE.  

Tabelle 5: Einnahmen gemäss Betriebsrechnung (in Franken) 

 

Grafik 2: Einnahmen gemäss Betriebsrechnung (in Mio. Franken) 

 

 

  

Arbeitgeber-

beiträge

(inkl.

Arbeitnehmer)

Beiträge von

Selbstständig-

erwerbenden

Beiträge von

Nichter-

werbstätigen

Beiträge der

öffentlichen

Hand

Einnahmen

aus dem

Lasten-

ausgleich

Auflösung von

Schwankungs-

reserven

Andere

Einnahmen

Total

Einnahmen

4'997.8 80.2 3.7 66.4 178.0 47.0 118.1 5'491.2

91.0% 1.5% 0.1% 1.2% 3.2% 0.9% 2.2% 100.0%
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5.2 Ausgaben 

Bei den Ausgaben in der Höhe von 5,5 Milliarden Franken machten die Familienzulagen (Kinder-, 

Ausbildungs-, Geburts- oder Adoptionszulagen) mit 5,1 Milliarden Franken (92,9 % der Ausgaben) 

den grössten Anteil aus. Andere Leistungen, die die Kassen zusätzlich anboten oder die im kantona-

len Gesetz vorgesehen sind (z.B. Zahlungen an Familienfonds und ähnliche Systeme) machten ledig-

lich einen Anteil von 53 Millionen Franken aus (1,0 %). Weitere Ausgaben waren die Verwaltungs- und 

Durchführungskosten
1
 mit 133 Millionen Franken (2,4 %), die Bildung von Schwankungsreserven mit 

82 Millionen Franken (1,5 %), die Zahlungen an den kantonalen Lastenausgleich mit 76 Millionen 

Franken (1,4 %) sowie andere Leistungen
2
 von 46 Millionen Franken (0,8 %). Das Jahresergebnis 

schliesst mit einem geringen Verlust von 1 Million Franken.  

1 Kosten für Personal, Arbeitsplatz, Material, interne und externe Rechnungslegung und -prüfung sowie Verwaltungsrückstel-
lungen. 

2 Die Betriebsrechnung der einzelnen Kassen deckt je nach Kanton zum Teil auch Leistungen neben den eigentlichen Fami-
lienzulagen ab. Dieser Anteil ist aber sehr klein (vgl. «Andere Leistungen» bei den Ausgaben). 

Tabelle 6: Ausgaben gemäss Betriebsrechnung (in Franken) 

 

Grafik 3: Ausgaben gemäss Betriebsrechnung (in Mio. Franken) 

 

Gemessen an den Ausgaben aller Sozialversicherungen (2011: 136 Milliarden Franken) machten die 
Ausgaben von total 5,5 Milliarden Franken einen Anteil von rund 4 % aus. Die Familienzulagen sind 
somit der sechstgrösste Sozialversicherungszweig.  

Familien-

zulagen

Andere

Leistungen

Zahlungen

an den kant.

Lasten-

ausgleich

Bildung von

Schwankungs-

reserven

Verwaltungs-

und Durch-

führungs-

kosten

Andere

Ausgaben

Total

Ausgaben

Jahres-

ergebnis

(Verlust)

Total

5'102.6 52.9 75.6 81.6 133.1 46.5 5'492.2 -1.0 5'491.2

92.9% 1.0% 1.4% 1.5% 2.4% 0.8% 100.0%

5'103 Mio. 

53 Mio. 

76 Mio. 

82 Mio. 133 Mio. 
46 Mio. 

 Familienzulagen 

 Andere Leistungen 

 Zahlungen an den kant. 
Lastenausgleich 

 Bildung von Schwankungsreserven 

 Verwaltungs- und 
Durchführungskosten 

 Andere Ausgaben 
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6. Anzahl Familienzulagen nach FamZG 

 

Im Berichtsjahr wurden total 1,679 Millionen Zulagen ausbezahlt (Stichtag 31.12.2012). Den grössten 

Teil bildeten hier die Kinderzulagen mit rund 1,248 Millionen Zulagen (74 %), gefolgt von den Ausbil-

dungszulagen mit 406 200 Zulagen (24 %). Die Geburts- und Adoptionszulagen machten mit 25 000 

Zulagen nur etwas mehr als 1 % der gesamten Zulagen aus. 

Die Verteilung der Zulagen zwischen den einzelnen Bezügergruppen präsentierte sich wie folgt: Rund 

97 % der Zulagen gingen an Arbeitnehmer/innen, knapp 2 % an Selbstständigerwerbende und rund 

1 % an Nichterwerbstätige. Die Differenzzulagen
1
 machten nicht ganz 3 % der gesamten Zulagen aus. 

1 Arbeiten die Elternteile in verschiedenen Kantonen mit unterschiedlichen Ansätzen, so hat die zweitanspruchsberechtigte 
Person Anspruch auf eine Differenzzahlung. 

Tabelle 7: Anzahl Familienzulagen 

 

  

Art der Zulage Zulagen an

Arbeit-

nehmer/innen

Zulagen an

Selbstständig-

erwerbende

Zulagen an

Nichter-

werbstätige

Total Anteil davon

Differenz-

zulagen

Kinderzulagen 1'215'400 19'000 13'700 1'248'100 74.3% 36'800

Ausbildungszulagen 394'500 8'100 3'500 406'200 24.2% 8'000

Geburts- und

Adoptionszulagen
23'800 400 900 25'000 1.5% 200

Total 1'633'700 27'500 18'100 1'679'300 100.0% 45'000

Anteile 97.3% 1.6% 1.1% 100.0% 2.7%
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7. Summen der Familienzulagen nach FamZG 

 

7.1 Ausbezahlte Summen 

Im Berichtsjahr wurden total rund 5,1 Milliarden Franken an Zulagen ausbezahlt. Den grössten Teil 

bildeten hier die Kinderzulagen mit rund 3,6 Milliarden Franken (70 %), gefolgt von den Ausbildungs-

zulagen mit rund 1,5 Milliarden Franken (29 %). Die Geburts- und Adoptionszulagen machten mit rund 

38 Millionen Franken weniger als 1 % der gesamten Zulagen aus. 

Die Verteilung der Summen zwischen den einzelnen Bezügergruppen präsentierte sich ähnlich wie die 

der Anzahl Zulagen: Rund 97 % der Summen gingen an Arbeitnehmer/innen, knapp 2 % an Selbst-

ständigerwerbende und rund 1 % an Nichterwerbstätige. Die Differenzzulagen
1
 machten etwas mehr 

als 1 % der gesamten ausbezahlten Zulagen aus.  

1 Arbeiten die Elternteile in verschiedenen Kantonen mit unterschiedlichen Ansätzen, so hat die zweitanspruchsberech-
tigte Person Anspruch auf eine Differenzzahlung. 

Tabelle 8: Summe der Familienzulagen (in Mio. Franken) 

 

7.2 Durchschnittlich ausbezahlte Summen 

Die berechneten durchschnittlich ausbezahlten Kinderzulagen pro Monat variieren je nach Bezüger-

gruppe relativ stark, obwohl die Ansätze der Leistungen für alle Gruppen die gleichen sind. Dies spie-

gelt die Unterschiede der verschiedenen Bezügergruppen in den Kantonen bei der Verteilung der 

Kinder wieder. Sie betragen bei den Arbeitnehmer/innen Fr. 237.- / Monat und bei den Selbstständig-

erwerbenden Fr. 268.- / Monat, während sie bei den Nichterwerbstätigen bei Fr. 337.- / Monat liegen. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den monatlichen Ausbildungszulagen. In den Bereichen der Geburts- 

und Adoptionszulagen erhalten die Selbstständigerwerbenden die höchsten durchschnittlichen Zula-

gen vor den Nichterwerbstätigen und den Arbeitnehmern. 

Tabelle 9: Durchschnittlich ausbezahlte Kinderzulagen (in Franken) 

  

Art der Zulage Zulagen an

Arbeit-

nehmer/innen

Zulagen an

Selbstständig-

erwerbende

Zulagen an

Nichter-

werbstätige

Total Anteil davon

Differenz-

zulagen

Kinderzulagen 3'458.8 61.3 55.2 3'575.4 70.1% 56.5

Ausbildungszulagen 1'435.8 34.2 19.7 1'489.7 29.2% 14.4

Geburts- und

Adoptionszulagen
35.6 0.6 1.3 37.5 0.7% 0.2

Total 4'930.2 96.1 76.2 5'102.6 100.0% 71.1

Anteile 96.6% 1.9% 1.5% 100.0% 1.4%

Art der Zulage Zulagen an

Arbeit-

nehmer/innen

Zulagen an

Selbstständig-

erwerbende

Zulagen an

Nichter-

werbstätige

Total

Kinderzulage (pro Monat) 237 268 337 239

Ausbildungszulage (pro Monat) 303 351 466 306

Geburts- und

Adoptionszulagen
1'494 1'665 1'561 1'499



Statistik der Familienzulagen 2012 

 

 
Bundesamt für Sozialversicherungen 13 

8. Bezüger/innen der Familienzulagen nach FamZG 

 

8.1 Bezüger/innen der Familienzulagen 

Die Familienzulagen wurden von 958 600 Personen bezogen. Dies bedeutet, dass auf jede Person im 

Durchschnitt 1,75 Zulagen entfielen. Die Arbeitnehmer/innen bezogen rund 97 % der Zulagen, gefolgt 

von den Selbstständigerwerbenden mit knapp 2 % und den Nichterwerbstätigen mit rund 1 %. 

Tabelle 10: Bezüger/innen von Familienzulagen 

 

8.2 Zulagen pro Bezüger/in 

Im Durchschnitt wurden im Berichtsjahr 1,75 Zulagen pro Bezüger/in ausgerichtet. Der Durchschnitt 

der ausgerichteten Zulagen pro Bezüger/in nach Bezügergruppen variiert nur sehr gering.  

Tabelle 11: Durchschnittliche Zulagen pro Bezüger/in 

 

  

Arbeit-

nehmer/innen

Selbstständig-

erwerbende

Nichter-

werbstätige

Total

Anzahl 932'800 15'600 10'300 958'600

Anteil 97.3% 1.6% 1.1% 100.0%

Arbeit-

nehmer/innen

Selbstständig-

erwerbende

Nichter-

werbstätige

Total

Zulagen pro BezügerIn 1.75 1.77 1.76 1.75
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9. Jahresvergleich der Familienzulagen nach FamZG 2011 / 2012 

 

9.1 Betriebsrechnung 

Die Gesamteinnahmen der FAK haben gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % zugenommen. Die Arbeit-

geberbeiträge (Kanton VS inkl. Arbeitnehmerbeiträge) als grösster Bereich stiegen um 5,0 %, wäh-

rend sich die anderen Einnahmenbereiche sehr unterschiedlich entwickelten. Markant ist der Anstieg 

von 203 % bzw. 72 % in den Bereichen «Andere Einnahmen» und «Einnahmen aus dem Lastenaus-

gleich». Die Entwicklung dieser beiden letzten Bereiche ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, denn 

im letzten Jahr wurde festgestellt, dass einige Kassen zum Teil auf Wunsch der Kantone Änderungen 

bei der statistischen Klassifizierung von bestimmten Buchhaltungspositionen vorgenommen haben.  

Tabelle 12: Einnahmen 2011 / 2012 

 

Die Summe der ausgezahlten Familienzulagen stieg um 5.2 %, vor allem wegen der namhaften Erhö-

hung der Leistungen im Kanton Genf. Die Administrations- und Verwaltungskosten sind dagegen 

leicht gesunken. Die anderen Bereiche, welche bedeutend geringere Beträge abdecken, haben sich 

zum Teil namhaft entwickelt. Auch hier ist angesichts gewisser Änderungen bei der statistischen Klas-

sifizierung einiger Kassen eine gewisse Vorsicht bei der Interpretation der Resultate geboten. 

Tabelle 13: Ausgaben 2011 / 2012 

  

2011 2012 2011 2012

Arbeitgeberbeiträge (inkl. Arbeitnehmer) 4'761.1 4'997.8 5.0% 93.5% 91.0%

Beiträge von Selbstständigerwerbenden 75.3 80.2 6.6% 1.5% 1.5%

Beiträge von Nichterwerbstätigen 3.0 3.7 23.0% 0.1% 0.1%

Beiträge der öffentlichen Hand 56.2 66.4 18.0% 1.1% 1.2%

Einnahmen aus dem Lastenausgleich 103.8 178.0 71.5% 2.0% 3.2%

Auflösung von Schwankungsreserven 54.2 47.0 -13.3% 1.1% 0.9%

Andere Einnahmen 39.0 118.1 203.1% 0.8% 2.2%

Total Einnahmen 5'092.7 5'491.2 7.8% 100.0% 100.0%

absolut in Mio. Fr. Verän-

derung

Anteile

2011 2012 2011 2012

Familienzulagen 4'851.3 5'102.6 5.2% 92.5% 92.9%

Andere Leistungen 35.5 52.9 49.0% 0.7% 1.0%

Zahlungen an den kant. Lastenausgleich 113.4 75.6 -33.3% 2.2% 1.4%

Bildung von Schwankungsreserven 58.1 81.6 40.5% 1.1% 1.5%

Verwaltungs und Durchführungskosten 146.1 133.1 -8.9% 2.8% 2.4%

Andere Ausgaben 37.7 46.5 23.1% 0.7% 0.8%

Total Ausgaben
 5'242.0 5'492.2 4.8% 100.0% 100.0%

Jahresergebnis (Verlust) -149.3 -1.0 -99.3%

Total
 5'092.7 5'491.2 7.8%

absolut in Mio. Fr. Verän-

derung

Anteile
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9.2 Anzahl Familienzulagen 

Die Anzahl der ausgerichteten Familienzulagen per Stichtag 31.12.2012 nahm bei allen drei Zulagen-

Kategorien zu. Bei den Kinderzulagen, der anzahlmässig grössten Kategorie, ergab sich eine Zunah-

me von 1,1 %. 

Grafik 4: Anzahl Zulagen 2011 / 2012 
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9.3 Summe der Familienzulagen 

Die Summe der ausbezahlten Familienzulagen hat mit Steigerungsraten zwischen 4,2 % bis 10,4 % in 

allen drei Kategorien zugenommen. Die stärkere Zunahme bei den Summen gegenüber der Anzahl 

der Zulagen (vgl. Grafik 4) ist auf die Erhöhung der Ansätze im Kanton Genf zurückzuführen: Die An-

sätze der Kinderzulagen stiegen von Fr. 200.- im Jahr 2011 auf Fr. 300.- pro Monat im Berichtsjahr. 

Bei den Ausbildungszulagen erhöhte sich der Ansatz von Fr. 250.- auf Fr. 400.- pro Monat, während 

sich die Ansätze der Geburts- und Adoptionszulagen von Fr. 1‘000.- auf Fr. 2‘000.- verdoppelten. 

Grafik 5: Summen der Familienzulagen 2011 / 2012 (in Mio. Fr.) 
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Die durchschnittlich pro Monat ausbezahlten Zulagen haben gegenüber dem Vorjahr in allen drei Ka-

tegorien zugenommen (zwischen 3,1 % bis 6,8 %). Diese Entwicklung ist ebenfalls auf die Erhöhung 

der Ansätze im Kanton Genf zurückzuführen. 

Grafik 6: Durchschnittlich ausbezahlte Familienzulagen 2011 / 2012 (in Franken) 

 

9.4 Bezüger/innen von Familienzulagen 

Während die Anzahl der ausgerichteten Familienzulagen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % zuge-

nommen hat, blieb die Anzahl Bezüger/innen von Familienzulagen fast stabil (+ 0,1 %). Dies hat zur 

Folge, dass die durchschnittliche Anzahl an Zulagen pro Bezüger/in von 1,73 auf 1,75 Zulagen pro 

Bezüger/in zugenommen hat. 

Tab. 14: Bezüger/innen der Familienzulagen 2011 / 2012 

 
  

Jahr Bezüger/innen Anzahl

Familienzulagen

Zulagen pro

Bezüger/in

2012 958'600 1'679'300 1.75

2011 957'600 1'656'900 1.73

Veränderung 0.1% 1.4% 1.2%
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10. Tabellen der Familienzulagen nach FamZG nach Kantonen 

 

10.1 Anzahl Mitglieder der FAK und beitragspflichtige Nichterwerbstätige 
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10.2 Betriebsrechnung 

10.2.1 Einnahmen (in Franken) 

 

10.2.2 Ausgaben (in Franken) 
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10.3 Anzahl Familienzulagen 

10.3.1 Anzahl Kinderzulagen 

 

10.3.2 Anzahl Ausbildungszulagen 
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10.3.3 Anzahl Geburts- und Adoptionszulagen 

 

10.3.4 Alle Familienzulagen 
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10.4 Summen der Familienzulagen 

10.4.1 Summen der Kinderzulagen (in Franken) 

 

10.4.2 Summe der Ausbildungszulagen (in Franken) 
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10.4.3 Summen der Geburts- und Adoptionszulagen (in Franken) 

 

10.4.4 Summen aller Familienzulagen (in Franken) 
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10.5 Anzahl Bezüger/innen 

 


